
Nusshof, 29. März 2011 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Beschlüsse der  ausserordentlichen Einwohnergemeindeversammlung vom  
24. März 2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Es waren 19 stimmberechtigte Personen anwesend. 
  
      
 
0.  Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. November 2010 
 
://:  Das Protokoll wurde mit grossem Mehr genehmigt. 
 
 
1.   Traktandenliste 
 
://: Die Traktandenliste wurde mit grossem Mehr genehmigt.  
 
      
2.   Einreichung der formulierten Gemeindeinitiative „Änderung 

Finanzausgleich“ 
 
://: Der nachstehende Antrag des Gemeinderates wurde einstimmig genehmigt:  

Die Formulierte Gemeindeinitiative (Gesetzesinitiative) „Änderung 
Finanzausgleichsgesetz“ ist mit folgendem Wortlaut beim Kanton einzureichen: 

 Das Finanzausgleichsgesetz  vom 25. Juni 2009 ist wie folgt zu ändern: 
 § 6 Absatz 3 

3 Damit es bei keiner der beitragleistenden Gemeinden zu einer über Gebühr liegenden 
Abschöpfung der vorhandenen Steuerkraft kommt, darf der Pro-Kopf-Anteil der 
beitragleistenden Einwohnergemeinden nicht mehr als einen in der Verordnung 
festgelegten Prozentsatz ihrer Steuerkraft betragen. Übersteigende Teile tragen die 
beitragempfangenden Einwohnergemeinden anteilmässig nach Massgabe ihrer  
Einwohnerzahl, höchstens jedoch im Umfang der Differenz zwischen dem 
Ausgleichsniveau und ihrer Steuerkraft multipliziert mit ihrer Einwohnerzahl. 

 § 7 
 Aufgehoben. 
 
 
  
  
Mit freundlichen Grüssen 
GEMEINDEKANZLEI NUSSHOF 
 

 
 
 


